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Einleitung und Problemstellung 

I. Das gesteigerte Konfliktpotential in der Raumplanung 

Der Boden in Deutschland wird knapper. Die sprunghaft steigende Bodenversiege-
lung, die rund 1 % pro Dekade betragen soll, wirft nicht nur grundsätzliche umwelt-
politische Fragen auf1, sondern kann zugleich auch als Gradmesser künftiger räumli-
cher Nutzungskonflikte angesehen werden. Die Tatsache, daß eine bestimmte Flä-
che eben nur einmal für eine bestimmte Nutzung in Anspruch genommen werden 
und daher nicht zugleich Straße, Bergwerk oder Naturschutzgebiet sein kann, 
zudem die Notwendigkeit , die in einer zunehmend immissionsbelasteten und -sensi-
bilisierten Umwelt immer häufiger auftretenden Nutzungskonflikte benachbarter 
Räume durch eine sachgerechte Zuordnung verschiedener Flächen zu bewältigen, 
haben das Problemfeld der Konflikte räumlicher Planungen in den vergangenen Jah-
ren ständig an Bedeutung gewinnen lassen. 

Das Rechtsgebiet, das räumliche Gestaltungs- und Nutzungsansprüche formu-
liert, ist die Raumplanung. Diese Bezeichnung ist allerdings lediglich ein unscharfer 
Oberbegriff für eine komplexe Querschnittsaufgabe, der keine einheitlichen Gesetz-
gebungs- oder Vollzugskompetenzen zugrunde liegen. Raumplanung ist die Kurz-
bezeichnung für ein System, in dem verschiedene örtliche, regionale und länderüber-
greifende Planungsebenen aufeinandertreffen und unterschiedliche Planungsträger 
- Bund, Länder, Gemeinden, private und »halbstaatliche« Planungsträger und 
zunehmend auch die Europäische Gemeinschaft - in vielfältigen Handlungsformen 
sowie unter unterschiedlichen Zielsetzungen, Interessen und Präferenzen räumliche 
Vorgaben entwickeln.2 Diese Planungsträger können harmonisch zusammenwirken 
- etwa wenn eine Gemeinde in ihrem Flächennutzungsplan die Trasse für eine als 
Bundesfernstraße eingestufte Ortsumgehung freihält - , können jedoch auch inkom-
patible Plankonzepte entwickeln. Mit Blick auf diesen letztgenannten Fall des 
Zusammentreffens unterschiedlicher Raumplanungen untersucht die vorliegende 

1 Vgl. dazu nur das Sondergutachten Landnutzung des Rats von Sachverständigen für Umwelt-
fragen, Konzepte einer dauerhaft umweltgerechten Nutzung ländlicher Räume, 1996, sowie die Ein-
führung bei Kühling/Hermann, Fachplanungsrecht, 2. Aufl. 2000, Rn. 1; ähnlich bereits Blümel, Die 
Planfeststellung im geltenden Recht, Bd. 1 1967/1994, S.3ff. Grundsätzlich zu den damit aufgewor-
fenen Fragen einer »nachhaltigen Raumentwicklung« jetzt Groß, in: Lange (Hrsg.), Nachhaltigkeit 
im Recht, 2003, S.128ff. 

2 Näher zu den einzelnen Gruppen der Raumplanungen im ersten Kapitel S. 32ff. 



2 Einleitung und Problemstellung 

Studie die Frage nach geeigneten Kollisions- und Koordinationsregeln für Konflikte 
räumlicher Planungen. 

II. Typische raumplanerische Konfliktkonstellationen 

Bei den von der problembeschreibenden Sammelbezeichnung »Unvereinbarkeit 
verschiedener Raumplanungen« erfaßten Sachverhalten lassen sich unterschiedliche 
Kategorien und Konstellationen von Planungskonflikten unterscheiden.3 Die wohl 
häufigste und bekannteste Gruppe von Konfliktkonstellationen ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß verschiedene Planungsträger mit unterschiedlichen Gestaltungsan-
sprüchen auf identische Flächen zugreifen wollen. In Bündelung einzelner Konflikte 
aus der Praxis läßt sich etwa der Fall konstruieren, daß eine Fläche durch die Bundes-
republik (durch Verwaltungsakt) nach dem Landbeschaffungsgesetz als Truppen-
übungsplatz der Bundeswehr bezeichnet oder im Wege der eisenbahnrechtlichen 
Planfeststellung für eine ICE-Neubaustrecke in Anspruch genommen werden soll, 
zugleich aber in dem Landesentwicklungsprogramm des betroffenen Bundeslandes 
- gegebenenfalls also in einem förmlichen Landesgesetz - als Vorranggebiet für eine 
bergbauliche Nutzung ausgewiesen ist. Denkbar wäre zudem, daß die betroffene 
Gemarkungsgemeinde beide Nutzungsformen ablehnt und statt dessen die staatli-
chen Planungen zum Anlaß nimmt, die Flächen bauleitplanerisch als allgemeine 
Wohngebiete auszuweisen. Wird in einem solchen Fall auch noch der Anspruch 
erhoben, daß es sich bei den betroffenen Flächen um ein europäisches Vogelschutz-
gebiet handele, das aus wirtschaftlichen Gründen nicht beschnitten werden kann 
und daher für keine der aufgeführten Nutzungsformen in Betracht kommt, so zeigt 
sich die Problematik einer pluralen Raumplanung in ihrer ganzen Tragweite. Dieses 
Beispiel, in dem unterschiedliche Fach- und Gesamtplanungen des Bundes, der Län-
der, der Kommunen und schließlich der Europäischen Gemeinschaft miteinander in 
Konflikt treten, mag auf den ersten Blick konstruiert erscheinen. Ein konkretes Bei-
spiel aus der Planungspraxis wird jedoch sogleich belegen, daß die Konflikte der pla-
nerischen Wirklichkeit nach Komplexität und Umfang durchaus ähnliche Dimen-
sionen annehmen können.4 Diese Konfliktanfälligkeit von Raumplanungen mag 
sich nicht zuletzt dadurch erklären, daß die Einleitung einer bestimmten Planung für 
eine bestimmte Fläche vielfach erst den Anstoß für andere Planungsträger liefert, 
ihrerseits Raumansprüche für das entsprechende Gebiet zu entwickeln. Dies führt 
oft geradezu zu einem Wettlauf der verschiedenen Planungsträger5, um durch die 

3 Vgl. die Überblicke zu typischen Konfliktsituationen bei Birk, NVwZ 1989, 905,906ff.; Christ, 
Raumordnungsziele und Zulässigkeit privater Vorhaben, 1990, S. 8ff.; ähnlich auch Steinberg, 
DVB1. 1982, 13, 14; Bell/Hermann, LKV 2002, 393. 

4 Vgl. das Beispiel der Planungen für den »Transrapid« nachfolgend S. 16ff. 
5 Dem Verfasser ist aus seiner früheren anwaltlichen Praxis der Fall eines zeitlichen Wettlaufs 

zweier unverträglicher Raumplanungen bekannt, in dem für ein großflächiges Gebiet die Schutzge-
bietsverordnung des zuständigen Landesumweltministeriums nur einen Tag nach der öffentlichen 
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»rechtzeitige Überplanung des betroffenen Gebietes«6 eine andere Planung zu ver-
hindern. Zugleich verstärkt die Furcht, in einem solchen Wettlauf »zu spät zu kom-
men«, die vielfach bereits bestehende Tendenz zur Vorratsplanung. 

Eine zweite häufige Konstellation von Planungskonflikten ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß Planungen zwar nicht um dieselbe Fläche konkurrieren, aber zwischen 
benachbarten Nutzungen Unverträglichkeiten bestehen7 , etwa wenn eine lärmin-
tensive Straßenplanung oder ein Bergwerksbetrieb die bauleitplanerische Auswei-
sung eines Wohngebiets oder die naturschutzrechtliche Erhaltung eines Vogel-
schutzgebietes in Frage stellt. Zwar sind die einzelnen Planungsträger nach § 5 0 
B I m S c h G angehalten, bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, daß schäd-
liche Auswirkungen auf Wohn- und sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. Diese auf die jeweilige Planung gerichtete Abwägungs-
direktive8 vermag indes jene Fälle nicht abzudecken, in denen konkurrierende 
Planungsträger durch Überplanung benachbarter Flächen inkompatible Planungs-
konzepte entwickeln. 

In einer dritten, in der Praxis ebenfalls immer bedeutsamer werdenden Konstella-
tion beanspruchen verschiedene Planungsträger zwar nicht identische oder benach-
barte Flächen für unterschiedliche Zwecke, wollen jedoch der Sache nach ein und 
dasselbe Vorhaben planen und nach ihren eigenen Vorstellungen festsetzen. Nach 
Aussagen des Schrifttums bestehen insoweit vielfach echte Zuständigkeitskonkur-
renzen: So sollen etwa »Park and Ride«-Anlagen an den Schnittpunkten von S-Bah-
nen und U-Bahnen sowohl durch Bebauungsplan als auch durch eisenbahnrechtli-
che, personenbeförderungsrechtliche und fernstraßenrechtliche Planfeststellung 
ausgewiesen werden können.9 In den entsprechenden Konflikten geht es vor allem 
um die Frage, wer ein bestimmtes Vorhaben in zeitlicher, räumlicher und technischer 
Hinsicht gestalten kann. Im Mittelpunkt steht dabei zumeist die Standortfrage bzw. 
im Infrastrukturbereich die konfliktträchtige Frage der Linien- oder Trassenfüh-
rung von Verkehrsträgern. Der genaue Verlauf eines Verkehrsträgers, der Standort 
einer Müllverbrennungsanlage, der Umgriff eines Naturschutzgebietes, die Frage, 
wo der I C E hält, wo die Autobahn eine Ausfahrt erhält und wo sie aus Schallschutz-
gründen in einer Einhausung geführt werden soll, all dies sind nicht nur für den 
finanzierungspflichtigen Vorhabens- oder Baulastträger, sondern auch für die 

Bekanntgabe des konkurrierenden Planfeststellungsbeschlusses des Landesbergamts im Gesetzblatt 
verkündet wurde. 

6 So der plastische Sprachgebrauch bei Jaschinski, LKV 1999, 295. 
7 Paetow, UPR 1990, 321. 
8 Vgl. zur Bedeutung und Auslegung des § 50 BImSchG als Abwägungsdirektive BVerwG, Urt. v. 

10.9.1981 - 4 B 114/81 - , NJW 1982,348; im Schrifttum etwa Gaentzscb, in: Schlichter/Stich/Drie-
haus/Paetow (Hrsg.), Berliner Kommentar zum BauGB, 3. Aufl., §1 Rn.59, Stand: Aug. 2002; Ja-
rass, BImSchG, 5. Aufl. 2002, § 50 Rn. 1; Kloepfer, Umweltrecht, 2. Aufl. 1998, § 10 Rn. 47ff. und § 14 
Rn. 168; Kühling/Hermann, Fachplanungsrecht, 2. Aufl. 2000, Rn.399, m.w.N.; Steinberg/Berg/ 
Wickel, Fachplanung, 3. Aufl. 2000, §1 Rn.39ff. 

9 Schirmer, BayVBl. 1992, 513ff. 
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Anwohner, Gemeinden und Regionen herausragende wirtschaftliche sowie umwelt-
und strukturpolitische Weichenstellungen, die von grundlegenden Interessenkon-
flikten geprägt sind. Vor allem dort, wo die beanspruchte Gestaltungsmacht und die 
Finanzierungslast auseinanderfallen, gewinnt die Frage nach der durchsetzungsfähi-
gen Planungszuständigkeit an Brisanz. Welcher Planungsträger in den genannten 
Planungskonflikten ein Mitgestaltungs- oder gar ein Letztentscheidungsrecht bean-
spruchen kann, ist freilich gerade im Infrastrukturbereich weniger klar, als man es 
nach über einem halben Jahrhundert Verkehrswegeplanung in der Bundesrepublik 
erwarten mag. Der Gesetzgeber hat vielfach ganz unterschiedlichen Planungsträ-
gern Festsetzungsmöglichkeiten eingeräumt, die dem Grundsatz nach die Auswei-
sung einer konkreten Verkehrswegeführung ermöglichen. Die Planungspraxis 
bedient sich dementsprechend nahezu aller denkbaren Festsetzungsmöglichkeiten. 
Der Trassenverlauf von Eisenbahnstrecken, Fernstraßen und Autobahnen beispiels-
weise wurde in dem vergangenen Jahrzehnt von ganz unterschiedlichen Planungs-
trägern unter anderem unmittelbar durch Bundesgesetz10, durch Linienbestimmung 
der Bundes- bzw. Landesverkehrsminister11, durch die Landesplanung als Ziel der 
Raumordnung in Form von Landesgesetzen, Satzungen und Verordnungen, durch 
Bebauungspläne und schließlich direkt durch die eisenbahn- oder straßenrechtli-
chen Planfeststellungen festgelegt, ohne daß über die Verbindlichkeit einzelner Fest-
setzungen oder ihren Vorrang im Konfliktfall Einigkeit bestehen würde. 

Angesichts dieses Vorgehens mag sich der Eindruck aufdrängen, daß Verkehrswege 
von jedem räumlich irgendwie zuständigen Planungsträger und in jeder 
verbindlichen Form festgesetzt werden können.12 Dies entspricht einer häufig geäu-
ßerten Literaturauffassung, wonach bei räumlichen Planungen Kompetenzüber-
schreitungen geradezu unausweichlich und daher Fallösungen auf der Ebene der 
Zuständigkeitsabgrenzung nicht weiterführend sein sollen.13 Die statt dessen in den 
Vordergrund tretenden Koordinations- und Abstimmungsregelungen vermögen 
jedoch die entstehenden Kompetenzkonflikte ebenfalls nur unzureichend zu lösen: 
Zwar unterliegen die Planungsträger untereinander verschiedenen komplexen Bin-
dungen sowie Beteiligungs- und Berücksichtigungspflichten, eindeutige materielle 
Koordinierungsregeln sind jedoch in den allermeisten Fällen nicht vorhanden. Entge-
gen mancher Darstellung kann daher oft keine Rede davon sein, daß das »Raumpla-

10 Gesetzliche Festlegungen der Trassen von Verkehrsträgern erfolgten bereits seit längerem in 
grobem Maßstab durch die Bedarfsgesetze, zuletzt parzellenscharf durch die Investitionsmaßnah-
mengesetze des Bundes. Näher dazu im siebten Kapitel S. 422ff. 

11 Vgl. etwa die Regelungen über Linienbestimmungen in §16 Abs. 1 FStrG, §2 Abs. 1 S. 1 
VerkPBG, § 13 Abs. 1 S. 1 WaStrG; § 37 Abs. 2 S. 1 StrWG NW; näher zu einigen dieser Vorschriften 
im zweiten Kapitel S. 128 und 131 f. sowie im ersten Kapitel S.70f. 

12 Blümel, DVB1. 1997, 205, 207, spricht hier von einer »Vertauschbarkeit der Rechtsformen der 
Raumplanung«; ähnlich bereits ders., DVB1. 1960, 697, 703, m.w.N. Vgl. auch BayVerfGH, Entsch. 
v. 15.7. 2002 - Vf. 10 -VII -00 u.a. DÖV 2003, 78, 79, wo das Nebeneinander der Verbindlich-
keitsansprüche von Linienbestimmung und entsprechenden Raumordnungszielen offenbar als im 
Grundsatz unproblematisch angesehen wird. 

13 Vgl. zunächst nur Brohm, DÖV 1989, 429, 438. 
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nungssystem« das Bild eines harmonischen Ineinandergreifens verschiedener Pla-
nungsebenen liefern würde. Auch wenn in der Vielzahl der soeben erwähnten Infra-
strukturplanungen die einzelnen Festsetzungen identisch sein oder lediglich unter-
schiedliche Konkretisierungsstufen darstellen mögen, kommt es doch auch oft zu ein-
ander konträr widersprechenden Festsetzungen für ein und dasselbe Vorhaben. 

III. Zur divergierenden Interessenlage der konkurrierenden 
Planungsträger 

Der Ausgangspunkt für die Entwicklung angemessener rechtlicher Lösungen für die 
skizzierten Konfliktkonstellationen muß dabei in der Einsicht liegen, daß die Inter-
essen der jeweils beteiligten Planungsträger teilweise höchst divergent sind. Zwi-
schen den durch die einzelnen Planungsarten verkörperten Belangen besteht oft 
schon von vornherein - etwa im Verhältnis von Umweltschutzplanung und Sied-
lungsplanung - ein natürliches Spannungsverhältnis.14 Treffen solche konträren 
Raumplanungsansprüche konkret aufeinander, so wird die jeweils andere Planung 
regelmäßig als Störfaktor empfunden. Zumal gemeindliche Planungen zielen in der 
Tat oft auf die Verhinderung oder Modifikation eines überörtlichen Vorhabens ab15, 
während umgekehrt raumordnerische Festsetzungen gelegentlich gerade mit der 
Perspektive aufgestellt werden, eine bestimmte Planung - sei es ein Vorhaben, sei es 
ein Naturschutzgebiet - auf dem Gemeindegebiet und gegebenenfalls auch gegen 
den Willen der Gemarkungsgemeinde durchzusetzen oder zu verhindern.16 

Die verbreitete, unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten vorgetragene Kri-
tik an der unbefriedigenden Behandlung von Planungskonflikten im geltenden 
Raumplanungsrecht kann daher nicht ohne den Hintergrund der divergierenden 
Rauminteressen der einzelnen Planungsträger verstanden werden. Zwar sieht sich 
die gemeindliche Bauleitplanung seit Jahrzehnten im »Zangengriff« übergeordneter 
räumlicher Vorgaben der Landesplanung einerseits und privilegierter Fachplanun-
gen andererseits und fordert eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Planungs-
hoheit.17 Demgegenüber hält jedoch selbst ein scheinbar so mächtiger Planungsträ-

14 So bereits Kloepfer, RuP 1975, 20ff. 
15 Vgl. etwa den Sachverhalt in V G H München, Urt. v. 24.5.2000 - 26 N 99.969 - BayVBl. 2000, 

722ff.; Finke, Die Privilegierung von Fachplanungen nach §38 BauGB, 2001, S.5ff.; Kraft, UPR 
2001, 294ff.; W. Schrödter, in: Schrödter (Hrsg.), BauGB, 6. Aufl. 1998, § 1 Rn.23ff. und §7 Rn. 1. 

16 Vgl. ganz beispielhaft den Bericht von Jell, Ein Federstrich bedroht das Isental, SZ v. 25.9.2001, 
S. 53, die die Debatten über einen Regionalplan schildert, dessen Festsetzung eines Erholungsgebiets 
in erster Linie den Zweck verfolgt, den Bau einer Autobahn zu verhindern. Die Gegner der Festset-
zung sind nach dieser Schilderung gerade die Anlieger einer Bundesstraße, die gegebenenfalls anstel-
le der Autobahn ausgebaut werden müßte. Der Streit um das Erholungsgebiet richtet sich also in 
Wirklichkeit auf die Ermöglichung bzw. Verhinderung eines Infrastrukturprojekts an anderer Stelle. 
Vgl. zur Lösung des Falls bereits Durner, in: Bauschke/Becker u.a. (Hrsg.), Pluralität des Rechts, 
2003, S.225f., 245f. 

17 In diesem Sinne etwa Birk, NVwZ 1989, 905ff.; Blümel, W D S t R L 36 (1978), 171, 188ff., 
252ff.; ders., Das Selbstgestaltungsrecht der Städte und Gemeinden, 1986, S. 1 Off.; Braese/Dick/Lin-
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ger wie der Bund seine räumlichen Planungen seit Jahren gegenüber den Widerstän-
den und »Verhinderungsplanungen«18 von Ländern und Gemeinden für nicht mehr 
durchsetzbar19 und hat auf diese Entwicklung in den 90er Jahren mit einer - in vieler-
lei Hinsicht auch gegen andere Planungsträger gerichteten20 - Beschleunigungs- und 
Investitionsmaßnahmengesetzgebung sowie mit dem verstärkten Einsatz von Aus-
baugesetzen reagiert.21 

Wenn daher die gesetzlichen Regelungen über das Verhältnis der einzelnen Raum-
planungen zueinander als unbefriedigend kritisiert werden, so ist dies zu einem 
beachtlichen Teil auf divergierende Interessen und unterschiedliche Wertungen und 
Perspektiven der unterschiedlichen Planungsträger zurückzuführen, bei denen vor 
allem im Vorhabenbereich Fragen der Finanzierung im Vordergrund stehen. Raum-
planungen enthalten zumeist Festsetzungen, die für die jeweiligen Akteure unter 
ganz verschiedenen Gesichtspunkten Betroffenheiten auslösen. Daß zwischen dem 
Bund, den Ländern, den Kommunen und privaten Planungsträgern im Einzelfall 
erhebliche Interessengegensätze bestehen werden, ist in vielen Fällen offensichtlich: 
So forderten in den 90er Jahren Länder und Kommunen bei der Neutrassierung von 
Schnellbahnverbindungen wiederholt eine größere Zahl von Haltepunkten, wäh-
rend die - lediglich formell privatisierte - Eisenbahn des Bundes aus betriebswirt-
schaftlichen und Geschwindigkeitsgründen den I C E »nicht an jeder Milchkanne 
halten« lassen wollte, »nur um auf alle Wünsche Rücksicht zu nehmen«.22 Während 
die Deutsche Bahn A G als finanzierungspflichtige Vorhabenträgerin in solchen Ver-

demann/Möcklinghoff Verplante Gemeinden, 1980; Gaentzsch, WiVerw 1985,235,239; Knemeyer, 
NJW 1980, 1140, 1142ff.; Koch, in: FS für Schlichter, 1995, S. 461 ff.; Langer, VerwArch 80 (1988), 
352, 354ff.; Niemeier, in: FS für Werner Ernst, 1980, S. 335,337; Paetow, UPR 1990, 321 ff.; Püttneri 
Riffel, Örtliche und überörtliche Planung, 1978, S.4ff.; Rothe, in: FS für Werner Weber, 1974, 
S. 893 ff.; im Ansatz auch Spannowsky, D O V 1997,757,758; kritisch zu diesem Vorbringen Erbguth, 
BayVBl. 1981,577, 583; Faber, in: A K - G G , Bd. 1,2. Aufl. 1989, Art.28 Abs. 1 Ii/Abs.2 Rn. 17; rela-
tivierend auch Schink, in: Kormann (Hrsg.), Das neue Bundesbaurecht, 1994, S. 103, 104f. 

18 Vgl. soeben in und bei Fn. 15f. 
19 Faber, in: A K - G G , Bd . l , 2. Aufl. 1989, Art.20 Abs. l - 3 V Rn.28f.; näher am Beispiel der 

Fernstraßenplanung Garlichs, Grenzen staatlicher Infrastrukturpolitik, 1980, besonders S. 92ff., 
125ff., zur Wasserstraßenplanung Weckerle, in: Kormann (Hrsg.), Kommunen und Verkehrspla-
nung, 1993, S. 61 ff.; vgl. auch Melchior, Fachplanung im Sozialstaat, 2000, S. 110ff.; Rath, Möglich-
keiten und Grenzen der Durchsetzung neuer Verkehrstechnologien, 1993, S.284ff., sowie bereits 
Börner, Planungsrecht für Energieanlagen, 1973, S. 43f. 

2 0 Genannt seien insoweit beispielhaft 1) die Einführung einer Behördenpräklusion in §73 
Abs. 3a VwVfG, die gerade im Verhältnis zu anderen Planungsträgern besondere Bedeutung entfal-
tet, 2) die Ausweitung der gegenüber der Bauleitplanung privilegierten Fachplanungen nach §38 
BauGB und 3) das Investitionsmaßnahmengesetz zur Südumfahrung Stendal, das auch gegen die 
Widerstände der Gemeinde Stendal gerichtet war. 

21 Vgl. zur Beschleunigungsgesetzgebung nur Bullinger, Beschleunigte Genehmigungsverfahren 
für eilbedürftige Vorhaben, 1991; Repkewitz, VerwArch 88 (1997), 137ff.; Ziekow (Hrsg.), Be-
schleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 1998; zu den »Ausbaugesetzen als Ge-
genmaßnahme« auf eine (vermeintliche) Schwäche der Fachplanung Melchior, Fachplanung im So-
zialstaat, 2000, S.114ff. 

22 So die plastische Aussage des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Bahn AG Dürr, 
zitiert bei Ronellenfitsch, in: König/Benz (Hrsg.), Privatisierung und staatliche Regulierung, 1997, 
S. 118, 126. 
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fahren vor allem an kostengünstigen Lösungen interessiert ist, begreifen sich Länder 
und Gemeinden meist als Anwälte der Natur und der betroffenen Bürger und drän-
gen auf technisch mögliche, aber oft sehr kostenintensive Alternativen. Derartig 
divergierende Raumansprüche werden sich schließlich in divergierenden Raumpla-
nungen niederschlagen. Raumplanungskompetenzen transformieren somit auch für 
Hoheitsträger zu einem Instrument der Formulierung und Durchsetzung eigener 
räumlicher Präferenzen. 

IV. Lösungsansätze der Praxis 

Konflikte räumlicher Planungen gehen in erster Linie darauf zurück, daß das Raum-
planungsrecht aufgrund unterschiedlicher Gesetzgebungskompetenzen und Norm-
komplexe in hohem Maße zersplittert ist23 und einheitliche Planzuständigkeiten 
nicht bestehen. Es handelt sich um einen Bereich, in dem sich einerseits ein wachsen-
des Konfliktpotential24 und eine Vielzahl möglicher Reibungsflächen25, andererseits 
eine unklare und wenig systematisierte Rechtslage gegenüberstehen. Vor dem Hin-
tergrund der soeben skizzierten Interessenkonflikte wäre das Ziel illusorisch, eine 
umfassende theoretische »Großformel«2 6 zu entwickeln, die den Interessen aller 
beteiligten Planungsträger umfassend gerecht wird. Eine Regelung beispielsweise, 
die der Fachplanung über §38 BauGB hinaus gehend eine generelle Durchsetzung 
gegenüber der Bauleitplanung ermöglicht, werden die Gemeinden stets als unzurei-
chend empfinden.27 Einfache Kollisionsprinzipien - wie der »Vorrang der Fachpla-
nung« - werden zudem jedenfalls ohne modifizierende Zusatzregeln dem engen 
Verflechtungsgrad der einzelnen Raumnutzungen und den oft als kondominal cha-
rakterisierten28 Zugriffsrechten unterschiedlicher Planungsträger auf identische Flä-
chen und Räume ebensowenig gerecht wie der Notwendigkeit einer planerischen 
Abstimmung und Koexistenz unterschiedlicher Raumnutzungsansprüche. 

Während die älteren Aussagen in Rechtsprechung und Schrifttum zur Lösung 
räumlicher Planungskonflikte noch überwiegend auf hierarchischen Modellen und 
Regeln wie dem Spezialitätsgrundsatz, dem »Vorrang der Fachplanung« oder dem 
Grundsatz »Bundesrecht bricht Landesrecht« beruhten29, standen im Zentrum der 

23 Vgl. Peine, Öffentliches Baurecht, 4. Aufl. 2003, Rn. 17ff., und näher im ersten Kapitel S.32ff. 
24 Kraft, BauR 1999, 829, 830. 
25 Ronellenfitsch, VerwArch 1999, 467. 
2 6 Gegen die Vorstellung, komplexe rechtliche Zusammenhänge ließen sich mit Hilfe theoreti-

scher »Großformeln« bewältigen, besonders Papier, in: Maunz/Dürig u.a., GG, Art. 14 Rn. 354 und 
377f., Stand: Juni 2002, m.w.N.; ders., Diskussionsbeitrag, in: W D S t R L 61 (2002), 155f. 

2 7 Vgl. Kloepfer, RuP 1975, 20; Kraft, U P R 2001, 294, 297; ders., BauR 1999, 829, 830; Schlar-
mann, DVB1. 1980, 275, 276; kritisch zu dieser Vorstellung bereits Brohm, DVB1. 1980, 653, 657f. 

28 Vgl. etwa Ernst!Suderow, Zulässigkeit raumordnerischer Festlegungen für Gemeindeteile, 
1976, S.30f., m.w.N.; von der Groeben, in: Kaiser (Hrsg.), Planung III, 1968, S. 173, 187; Henrich, 
Kommunale Beteiligung in der Raumordnung und Landesplanung, Bd. 1, 1981, S. 91 ff.; Bd.2, 
S.278ff. 

2 9 Näher zu diesen historischen Lösungsansätzen im dritten Kapitel, insbesondere S. 153 ff. 
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raumplanerischen Überlegungen in der Bundesrepublik gleichsam leitmotivisch 
zwei Lösungsansätze: Einerseits die Idee einer durch wechselseitige Beteiligung und 
Rücksichtnahme geprägten, die dargestellten Konflikte letztlich überbrückenden 
Konsensualplanung, andererseits die Stärkung der Gesamtplanung als Austragungs-
und Koordinierungsforum kollidierender Raumansprüche. Beide Ansätze, wiewohl 
sie sich für die Praxis als unverzichtbar erwiesen haben, stoßen jedoch auf Grenzen 
ihres jeweiligen Konfliktlösungspotentials. 

1. Die Idee der Konsensualplanung und ihre Grenzen 

Die Idee der Konsensualplanung entsprach dem durch ein Bestreben nach Konfl ikt-
vermeidung und Konsens geprägten Klima der frühen Bundesrepublik. Dement-
sprechend unternahm vor allem die Literatur zahlreiche Versuche, räumliche Pla-
nungskonflikte auf der Grundlage kompetentieller Gleichordnung im Sinne eines an 
Konsens, Abstimmung und praktischer Konkordanz orientierten Ausgleichs zu 
lösen.3 0 Grundlage dieser Modelle bildet die Vorstellung einer kondominalen 
Gestaltung des Raumes durch verschiedene Planungsträger.31 Eine solche Konsens-
planung stellt zwar idealerweise eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung her und 
macht formale Letztentscheidungsbefugnisse oder Rechtsschutz weitgehend ent-
behrlich. Die augenfälligen Nachteile des Modells liegen demgegenüber in seinem 
hohen Abstraktionsgrad, der allzu starken Orientierung am Einzelfall und damit 
einem geringen Rationalisierungs- und Konfliktlösungspotential in jenen Fällen, in 
denen sich ein Einvernehmen der beteiligten Planungsträger trotz aller guten Auf-
rufe zu Konsens nicht herstellen läßt. 

Unabhängig von der Frage, ob diese zumeist als Bestandsaufnahme des geltenden 
Rechts deklarierten Lösungsmodelle jemals der normativen Rechtslage entsprochen 
haben, prägten sie jedenfalls im Infrastrukturbereich die Planungspraxis in ganz 
erheblichem Maße. Raumplanung und insbesondere Infrastrukturplanung war in 
Deutschland jedenfalls vor der Wiedervereinigung vor allem durch Kooperation 
und Konfliktvermeidung geprägt.32 Sie wurde von »vertikalen Fachbruderschaften« 
aus Bund, Ländern, Gemeinden und der E G beherrscht3 3 , deren zwar informelles, 

30 Beispielhaft für diesen Ansatz steht etwa das durch Winfried Brohm als Lösung für Planungs-
konflikte entwickelte »Gebot der kompetentiellen Rücksichtnahme«. Näher dazu Brohm, Landes-
hoheit und Bundesverwaltung, 1968, S.28ff.; sowie die weiteren Nachweise zu seinen Arbeiten 
nachfolgend S. 23; dem folgen im neueren Schrifttum etwa Bussek, Die Wirksamkeit von Raumord-
nungsverfahren, 1987, S. 117ff., 149; Lohr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, §38 
Rn. 3; Weiblen, Bauleitplanung und Flächen- und Objektschutz, 2001, S. 225ff.; ähnlich auch Lücke, 
VerwArch 70 (1979), 293ff., 295f.; Kim, Gemeindliche Planungshoheit und überörtliche Planungen, 
1998, S. 158ff., P f a f f , VerwArch 70 (1979), 1,22; Stüer, UPR 1998,408,414; ders./Hönig, UPR 2002, 
333, 336. 

31 Vgl. Schmidt-Aßmann, Grundfragen des Städtebaurechts, 1972, S. 131 ff. 
32 Vgl. die Beobachtungen von Faber, in: AK-GG, Bd. 1,2. Aufl. 1989, Art. 20 Abs. 1 - 3 V Rn. 28; 

Garlichs, Grenzen staatlicher Infrastrukturpolitik, 1980, S. 123ff. 
33 So im Jahre 1979 der Befund von Wagener, W D S t R L 37 (1979), 215, 238ff., derauf S.240 pla-

stisch formuliert: »Die Vorstellung, daß der Bund heute selber bestimmen könnte, wo und in wel-
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gleichwohl jedoch höchst intensives und letztlich effektives Zusammenwirken im 
Verhältnis untereinander die Frage oft entbehrlich machte, ob für die Trassenfüh-
rung einer Bundesfernstraße das Letztentscheidungsrecht beim Bund, den Ländern 
oder den Gemeinden lag. 

Freilich ist zu beobachten, daß diese tradierte staatliche Raumplanung und die 
konsensualen, durch wechselseitige Beteiligungsrechte, Berücksichtigungspflichten 
und eine praktische Konkordanz geprägten Lösungsansätze in den letzten Jahren 
immer seltener konfliktlösend wirken.3 4 O b w o h l zwischen den Planungsträgern 
von jeher ein erhebliches Konfliktpotential besteht, nimmt die Zahl der Fälle des 
Zusammentreffens mehrerer Raumplanungen zu, in denen aufgrund einer Häufung 
von Verflechtungen zur »Bewältigung der vielfältigen Konflikte eine Koordinierung 
der Vorhaben erforderlich wird, die nicht mehr durch bloße gegenseitige Rücksicht-
nahme und Abstimmung der Vorhabenträger geleistet werden kann«.35 Zudem ist 
unter Planungsträgern stärker als noch vor einigen Jahren die Bereitschaft erkenn-
bar, Planungskompetenzen »auszureizen« und Festsetzungen auch in den her-
kömmlicherweise einvernehmlich geregelten Rand- und Überschneidungsberei-
chen zu treffen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die im Jahr 2000 eingeschlagene 
Linie der bayerischen Staatsregierung, durch »projektbezogene Ziele der Raumord-
nung«, die der Bund freilich als rechtlich weitgehend unbeachtlich ansieht36, stärker 
als bisher Bundesinfrastrukturplanungen zu beeinflussen.37 Nicht umsonst hat der 
Bund Ende der 90er Jahre verstärkt Widerspruch gegen raumordnerische Ziele der 
Länder eingelegt, die seinen Planungen entgegenstanden.38 Streitigkeiten über 
Zuständigkeiten und Durchsetzungsfähigkeit einzelner Planungen lassen sich somit 
immer weniger durch allgemeine Aufrufe zur gegenseitigen Rücksichtnahme bewäl-
tigen. 

Das schwindende Konfliktvermeidungspotential konsensualer und ausgleichen-
der Lösungsansätze wird es in größerem Umfang als bisher erforderlich machen, für 
nicht ausräumbare Planungskonflikte Kollisionsregeln und Letztentscheidungs-
kompetenzen zu ermitteln. Damit treten im Fall eines konkreten Plankonflikts bis-
lang kaum als praxisrelevant angesehene Regelungen wie jene in § 1 6 Abs. 3 S. 3 
F S t r G in den Vordergrund, wonach »Bundesplanungen grundsätzlich Vorrang vor 
Orts - und Landesplanungen« haben, welche der bundesrechtlichen Planung die 

chem Umfange Bundesfernstraßen gebaut werden, kann nur der naiv Zuständigkeitsgläubige ha-
ben.« Derselbe Begriff mit gleichem Befund findet sich bei Fürst, DISP 130 (1997), 47, 48, 50. Vgl. 
auch Blümel, in: HStR IV, 1990, § 101 Rn. 59 zur »schlichten Koordinierung« im Fernstraßenwesen; 
Breuer, VerwArch 69 (1978), 1, 12f.; Zech, DVBl. 1987, 1089, 1093f. 

34 Ahnlich Fürst/Ritter, Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung, 2. Aufl. 1993, S. 131; 
Schroeder, UPR 2000, 52, 57f.; vgl. auch Busse, BayVBl. 1998, 293, sowie zu den Gründen Birk, 
NVwZ 1989, 905, 907f. 

35 So BVerwG, Urt. v. 18.4.1996 - 1 1 A 86/95 BVerwGE 101,73,79; ähnlich Dörries, Verhältnis 
der Bauleitplanung zur Fachplanung, 2000, S. 103. 

36 Vgl. Spannowsky, UPR 2000, 418ff. 
37 Näher Goppel, DVBl. 2000, 86ff.; vertiefend zu dieser Debatte im vierten Kapitel S.262ff. 
38 Näher dazu Runkel, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und Landespla-

nungsrecht des Bundes und der Länder, Kommentar K, §5 ROG Rn.7, Stand: VII/2000. 
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Entscheidung vorbehält, ob sich die Bundesplanung gegenüber abweichenden 
räumlichen Planungen der Länder durchsetzen soll oder nicht.3 9 

2. Die Koordinierungsfunktion der Gesamtplanung und ihre Grenzen 

Werden konfligierende Raumnutzungsansprüche erhoben, ohne daß sich ein Kon-
sens zwischen den beteiligten Planungsträgern herstellen läßt, so liegt es nahe, statt 
starrer Vorrangregelungen die Möglichkeiten einer verstärkten Koordination der 
unterschiedlichen räumlichen Planungen durch eine neutrale schlichtende Instanz 
auszuloten.4 0 Die Idee des neutralen Dritten bildet den Kern der räumlichen K o o r -
dinierungsfunktion der überörtlichen Gesamtplanung (Raumordnung, Landespla-
nung), die für die Praxis vielfach das bedeutendste Instrument zur Koordination von 
Raumplanungen darstellt und daher nach ihrem Auftrag und Selbstverständnis 
sämtlichen anderen Raumplanungen übergeordnet erscheint. 

a) Gesamtplanung als Lenkung und Koordination konkurrierender 
Raumansprüche 

Die Schaffung und schrittweise Stärkung der überörtlichen Gesamtplanung als eines 
Instruments zur Lenkung und Koordination konkurrierender Raumansprüche bil-
dete über Jahrzehnte hinweg die zentrale Antwort der Rechtswissenschaft und der 
Gesetzgebungspraxis auf die seit Gründung der Bundesrepublik immer häufiger 
auftretenden Planungskonflikte. Durch den Erlaß des Raumordnungsgesetzes im 
Jahr 19654 1 schuf der Bund die Rechtsgrundlagen für eine bereits seit den 50er Jahren 
geforderte4 2 räumliche Gesamtplanung, die die einzelnen Fachplanungen aufeinan-
der abstimmen und in Einklang bringen sollte. Nachdem sich die praktische Steue-
rungskraft der Raumordnung zunächst noch als eher begrenzt erwies43, erfolgte eine 
Aufwertung der räumlichen Gesamtplanung zunächst auf örtlicher Ebene durch die 
Funktionserweiterung der Bauleitplanung in der Novelle zum Bundesbaugesetz im 
Jahre 1976 4 4 , auf der überörtlichen Ebene im Zuge der Stärkung der Raumordnung 

39 So jedenfalls interpretiert das Bundesverwaltungsgericht diese Regelung, vgl. BVerwG, Urt. v. 
20.10. 1989 - 4 C 12/87 BVerwGE 84, 31, 37f., und dazu im zweiten Kapitel S. 129. 

4 0 Vgl. die entsprechenden Forderungen etwa durch Blümel, DVB1. 1977, 301 ff.; Schiarmann, 
DVB1. 1980, 275, 276; Wahl, DÖV 1981, 597, 598. 

41 Vgl. Appold, in: FS für Hoppe, 2000, S.21, 23ff.; Dörr, in: Achterberg/Püttner/Würtenberger 
(Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Bd. I, 2. Aufl. 2000, § 7 Rn. 13ff.; Evers, Regionalplanung als 
gemeinsame Aufgabe von Staat und Gemeinden, 1976, S. 84ff.; Umlauf, Zur Entwicklungsgeschich-
te der Landesplanung und Raumordnung, 1986, S.26ff.; von der Heide, in: Cholewa/Dyong/von 
der Heide/Arenz (Hrsg.), Raumordnung in Bund und Ländern, Bd. 1, Einf. II Rn.28ff., Stand: Jan. 
1999; Wahl, Rechtsfragen der Landesplanung und Landesentwicklung, Bd. I, 1978, S. 203ff. 

42 Vgl. etwa die Ausführungen und Nachweise bei Lange, Verkehr und öffentliches Recht, 1974, 
S.3000, m.w.N. 

43 Vgl. Wahl, Rechtsfragen der Landesplanung und Landesentwicklung, Bd.I, 1978, besonders 
S.283f., m.w.N., der eine übergroße Dominanz der Fachplanungen diagnostiziert. 

44 Vgl. Ehebrecht-Stüer, in: FS für Hoppe, 2000, S.39, 55ff.; Ernst/Hoppe, Das öffentliche Bau-
und Bodenrecht, 1978, §3 Rn. 123 und 156; Hofmann, NVwZ 1989, 225, 228f. 
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Abwägungsgebot , planerisches 25, 38, 82, 110, 

116, 133, 269ff., 452, 493, 549 
- Abwägungsfehlerlehre 271 f., 324ff., 493 
- Abwägungsvorbehal t 311 f., 315 
- Anwendungsbereich 63, 298, 315ff. 
- in der Bauleitplanung 52, 270ff. 
- Bedürfnis nach Abwägung 233ff. 
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Eisenbahnrecht, Flächennutzungsplan, Pla-
nungshoheit 

Baurechtsgutachten des BVerfG 44, 75, 213f. 
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projektbezogene Ziele 
Bebauungsplan 33, 51 
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352ff., 374, 393 
- und Verkehrsanlagen 118 

5. auch Betriebsplanzulassung, Braunkoh-
lenplanung, Rohstoffsicherungsklausel 

Berücksichtigungspflicht 96, 142, 145 f. 
s. auch Abstimmungspflicht 
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Bundesnaturschutzgesetz, s. Naturschutzrecht 
Bundesplanung 
- Bundesraumordnungsprogramm 47 
- Planungskompetenzen des Bundes 202f., 

222 ff. 
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Bundestreue 133,191, 334, 541 f. 
Bundesverkehrs wegeplan 69, 264, 423 f. 
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- Gemeinschaftstreue 542 
- Gesamtplanungen 508, 517ff. 
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- Begriff 20 
- Fachplanungsvorbehalt 110f., 235, 455 
- nicht privilegierte 111 ff. 
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Richtlinie 
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Grundrechte, s. Abwägungsgebot 
Grundsätze der Raumordnung 46, 83f. 
Grundsätze für Plankonflikte, s. Prinzipien 
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256f., 463 f., 548 
s. auch projektbezogene Ziele 

Komplexe Verwaltungsentscheidung 354, 410 
Komplexität 
- Kennzeichen der Planungsentschei-

dung 58f., 72, 373, 307, 320ff., 554 
- des Planungsrechts 19f. 
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Legalplanung 
- Abwägungsgebot 296f., 448 
- Ausnahmecharakter 440ff., 443 
- Bindung an das Planungsrecht 448f. 
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- Stellung von Raumplanungen 398f., 402ff., 

417 
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